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Hinweis zur öffentlichen Bekanntmachung und Einsichtnahme zur 
2.  Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 der Stadt Hohen Neuendorf: 
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 der Stadt Hohen Neuendorf wurde durch 
die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. B 059/2025 am 25.09.2025 beschlossen 
und mit dem Schreiben des Landrats des Landkreises Oberhavel als allgemeine 
Landesbehörde, Kommunalaufsicht, vom 10.11.2025 unter dem Aktenzeichen 11118 fr 25/14 
genehmigt.  
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde nach den für Satzungen geltenden 
Vorschriften im Internet auf der Startseite der Internetseite der Stadt Hohen Neuendorf unter 
Ortsrecht/Bekanntmachungen am 27.11.2025 öffentlich bekannt gemacht und kann von 
jedermann bei der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf im Fachbereich 1 – Inneres, in der 
Oranienburger Straße 2, in 16540 Hohen Neuendorf zu den allgemeinen Dienstzeiten zur 
Einsicht genommen werden. Eine zeitliche Beschränkung des Einsichtsrechts besteht nicht. 
 
Hohen Neuendorf, den 28.11.2025 
 
gez. 
Steffen Apelt 
Bürgermeister 
 






